
Erste Durchführungsbestimmung zur Strafprozeßordnung 

der Deutschen Demokratischen Republik

vom 5. Juni 1968

Zur Durchführung von § 340 StPO und gemäß § 339 Abs. 5 StPO wird 
in Übereinstimmung mit den Leitern der zuständigen zentralen staat
lichen Organe folgendes bestimmt:

i.

Anwendungsbereich

§ 1
(1) Die Durchführungsbestimmung regelt

1. die Aufgaben der Gerichte bei der Einleitung der Durchsetzung gericht
licher Entscheidungen

2. die Verwirklichung der Strafen ohne Freiheitsentzug, der Zusatzstra
fen und anderer gerichtlicher Maßnahmen und Verpflichtungen

(2) Gerichtliche Entscheidungen im Sinne dieser Durchführungsbestim
mung sind Urteile in Strafsachen, ihnen gleichgestellte Beschlüsse und 
Beschlüsse zur Verwirklichung von Maßnahmen der strafrechtlichen Ver
antwortlichkeit.

II.

Einleitung der Durchsetzung gerichtlicher Entscheidungen

§ 2

Zuständigkeit

(1) Für die Einleitung der Durchsetzung von gerichtlichen Entscheidun
gen ist das Gericht erster Instanz zuständig.

(2) Ist nachträglich eine Hauptstrafe (§ 355 Abs. 2 StPO) gebildet wor-
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